
Hunde – Abmeldung 
(Satzungsauszug siehe S. 2) 

 Hundehalter/in Nachname: 

Vorname: 

PLZ: Aachen, 

(Straße u. Hausnummer) 

E-Mail:

Kassenzeichen (siehe letzten Hundesteuerbescheid): 

 Anzahl der nach Abmeldung dieses Hundes weiterhin gehaltenen Hunde: 
 Rasse des abgemeldeten Hundes: 
 Name des abgemeldeten Hundes: 
  Chipnummer des abgemeldeten Hundes (falls bekannt): 

  Grund der Abmeldung: 
Der Hund ist am /wurde am 

 (A) ☐ entlaufen
(B) ☐ verstorben
(C) ☐ eingeschläfert (die Bescheinigung des Tierarztes liegt bei)
(D) ☐ mitgenommen zum neuen Wohnort

(PLZ) (Ort, Straße u. Hausnummer) 
(E) ☐ abgegeben an (muss gemäß § 8 der Hundesteuersatzung angegeben werden)

Nachname: 

Vorname: 

Straße u. Hausnr.: 

PLZ u. Ort: 
 Zu (D) und (E): Mit der Weitergabe der Angaben an die genannte Gemeinde/Stadt bin ich einverstanden. 

 Die Hundesteuermarke Nr. 

☐ liegt bei
☐ ging verloren

 Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. 

Aachen, den 
(Unterschrift) 

FB 22/10 Erledigungsvermerk des Fachbereichs Steuern u. Kasse Aachen, den 

1. Eingabe in OK.FIS
Steuerende (ab):

 2. Mitteilung an

3. z.d.A.

Im Auftrag 



Stadtverwaltung Aachen, FB 22/10, 52058 Aachen, Fax-Nr. + 49 (0) 241 - 432 2299 
Servicezeiten: 

Montag und Dienstag von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Mittwoch und Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

 Freitag von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

Auszug aus der Hundesteuersatzung der Stadt Aachen

§ 6 Beginn und Ende der Steuerpflicht
(1) ....
(2) Die Steuerpflicht endet, vorbehaltlich der Regelung in § 8 Abs. 2, mit dem Ablauf des Monats, in 
dem der Hund
veräußert oder sonst abgeschafft wird, abhanden oder zu Tode kommt.

§ 8 Sicherung und Überwachung der Steuer
(1) ...
(2) Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von zwei Wochen, nachdem er ihn veräußert oder 
sonst abgeschafft
hat, nachdem der Hund abhanden oder zu Tode gekommen ist oder nachdem der Halter aus der 
Stadt
weggezogen ist, bei der Stadt abzumelden. 
Wird die vorstehende Frist nicht eingehalten, endet die Steuerpflicht abweichend von § 6 Abs. 2 mit 
Ablauf des Monats, in dem die Abmeldung beim Fachbereich Steuern und Kasse der Stadt Aachen 
eingegangen ist. 
Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an den Fachbereich 
Steuern und Kasse der Stadt Aachen zurückzugeben. Im Falle der Abgabe des Hundes an eine 
andere Person sind bei der Abmeldung der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben.
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